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- DE0007042301 - 
 
Die Ordentliche Hauptversammlung vom 19. Juli 2006 hat beschlossen, aus dem Bilanzge-
winn in Höhe von 29.755.847,69 € für das Geschäftsjahr 2005 eine Dividende von 0,45 € je 
dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten und den darüber hinausgehenden Be-
trag von 6.427.847,69 € in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 
 
Die Dividende wird ab 20. Juli 2006 unter Abzug von 20 % Kapitalertragsteuer sowie des 
hierauf entfallenden Solidaritätszuschlag von 5,5 % (insgesamt 21,1 %) durch die Depot-
banken bzw. gegen Einreichung des Gewinnanteilscheines Nr. 8 ausgezahlt. 
 
Zahlstellen sind die 
 
 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
 sowie die Gesellschaftskasse. 
 
Die Kapitalertragsteuer und der darauf entfallenden Solidaritätszuschlag können auf die 
Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet bzw. 
erstattet werden. 
 
Der Abzug der Kapitalertragsteuer und des darauf entfallenden Solidaritätszuschlags ent-
fällt bei solchen inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank eine Nichtveranlagungs-
Bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. Das Gleiche gilt für 
inländische Aktionäre, die ihrer Depotbank einen Freistellungsauftrag eingereicht haben, 
soweit das in diesem Auftrag genannte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge 
aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist. 
 
Bad Neustadt a.d.Saale, im Juli 2006 Der Vorstand 


